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ImSommer 2021 wurde seitens der Aufsichtsbehörde eine Gebarungsprüfung sowie eine

abgabenrechtliche Prüfung durchgeführt. In deren Rahmen wurden auch die 

Grundstückverkäufe in der Katastralgemeinde Streifing aus dem J ahr 2017 und die 

diesbezüglichen Einnahmen einer genauen Betrachtung unterzogen. Festgestellt wurde 

dabei, dass die gegenständlichen Verkaufserlöse in der Höhe von EUR 413.406, -- 

ordnungsgemäß bei der Marktgemeinde Kreuzstetten einlangten und am Konto 

2/840000+001000 verbucht wurden.  

 

Dieses Ergebnis sowie die übrigen Feststellungen im Rahmen der durchgeführten 

Prüfungen wurden in einem Bericht zusammengefasst, der vom Bürgermeister gemäß 

§ 89 Abs. 2 NÖ GO 1973 dem Gemeinderat vorzulegen und von diesem zu behandeln ist. 

 

Hinsichtlich der weiteren Verwendung der Einnahmen ist festhalten, dass diese dem 

Gemeinderat obliegt und entsprechend der Veranschlagung zu erfolgen hat (vgl. § 76 Abs. 

1 NÖ GO 1973). 

 

Daraus ergibt sich, dass die Frage nach der konkreten Verwendung der Einnahmen aus

dem Grundstückverkäufen grundsätzlich seitens der Marktgemeinde Kreuzstetten zu 

beantworten ist. 

 

Das NÖ Auskunftsgesetz, LGBl. 0020 idF LGB. Nr. 60/2021, bietet hierfür das 

zweckmäßige Instrumentarium. Einerseits hat gemäß § 2 Abs. 1 NÖ Auskunftsgesetz 

jeder das Recht, u.a. Auskunft von Organen der Gemeinden zu erhalten. 

 

Andererseits hat der Gesetzgeber darin sowohl die Einschränkung des Auskunftsrechtes 

(§ 5) sowie die bescheidmäßige Auskunftsverweigerung (§ 6) normiert und damit der 

auskunftsbegehrenden Person die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung des 

Auskunftsbegehrens und dessen Verweigerung eingeräumt. 

 

Im gegenständlichen Fall darf daher zur Ergründung der weiteren Verwendung der 

Einnahmen aus den Grundstückverkäufen in der Katastralgemeinde Streifing auf obige 

gesetzliche Möglichkeit verwiesen werden. 

 

 



- 3 - 

Ergeht an: 

1. Marktgemeinde Kreuzstetten, z. H. des Bürgermeisters, Kirchenplatz 5, 2124 

Niederkreuzstetten 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Dr. S t u r m 

Abteilungsleiterin 

 

 
Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur


